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Stadt Fürstenau

Bebauungsplan Nr. 76 

„Urbanes Gebiet St.-Georg-Straße“
(Verfahren nach § 13a BauGB)

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss
am 21.05.2019
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Übersicht
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Abgrenzung und Größe des Geltungsbereichs (ca. 1,8 ha)
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Sanierungsgebiet  
„Attraktive Innenstadt“
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Abgrenzung und Größe des Sanierungsgebiets
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Städtebauliche Missstände (im Sanierungsgebiet)
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Nutzungskonzept: Zentralen Versorgungsbereich stärken

Auch im westlichen Bereich der „St.-Georg-Straße“ 
Wohnen im Erdgeschoß zulassen

(= Umwidmung von Kerngebiet in Mischgebiet)



8

Planungsanlass / Städtebauliche 
Planungsziele 
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Planungsanlass

Aufgrund der Konkurrenz durch die modernen / großflächigen Anbietern 
am südlichen Innenstadtrand mit direkter Anbindung an die B 214 ist in der 

Altstadt seit geraumer Zeit eine Vielzahl von leerstehenden 
Ladenlokalen zu verzeichnen. 

Um den veränderten Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen, soll im 
Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme eine 

Konzentration publikumsorientierter Nutzungen auf 
die zentral gelegene Haupteinkaufsstraße „Große Straße“ / „Buten Porten“ 
erfolgen.
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Städtebauliche Planungsziele

Städtebauliches Planungsziel ist es, die 

Attraktivität und Anziehungskraft der Altstadt von 
Fürstenau durch Beseitigung bestehender und Vermeidung künftiger 

Leerstände in der St.-Georg-Straße zu verbessern. 

Durch die Umwidmung festgesetzter Mischgebiete (MI) und Kerngebiete 

(MK) in ein Urbanes Gebiet (MU) soll ein breiteres 
Nutzungsspektrums, insbesondere auch das 

innerörtlichen Wohnens im Erdgeschoss, ermöglicht 
werden.
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Urbane Gebiete (§ 6a BauNVO)

(1) Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von 

Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen 
Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. 

Die Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein.

(2) Zulässig sind 
1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe 
des Beherbergungsgewerbes,
4. sonstige Gewerbebetriebe,
5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden 
1. Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung 
oder ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind,
2. Tankstellen.
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Planungsgrundlagen
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Wirksame FNP-
Darstellung: 

Keine Flächennutzungsplan-
Änderung erforderlich
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Rechtsverbindl. 
B-Pläne

Abgrenzung rechtsverbindlicher Bebauungspläne (Ursprungspläne) 
einschließlich rechtsverbindlicher Änderungen
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Festsetzungen rechtsverbindlicher 
Bebauungspläne
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Erhaltungssatzung: 

Ziel der Satzung ist „der Erhalt 
der städtebaulichen Eigenart 
des Gebiets auf Grund seiner 
städtebaulichen Gestalt“

Innerhalb des Satzungsgebiets 
bedürfen die Errichtung, der 
Rückbau, die Änderung oder 
die Nutzungsänderung 
baulicher Anlagen der 
Genehmigung.
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Bebauungsplan-Entwurf 
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o Aufstellungsbeschluss

o Ausarbeitung des Bebauungsplan-Entwurfs mit  
Begründung

o heute: Entwurfs- + Offenlegungsbeschluss

o Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB

o Parallel dazu: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB

o Abwägung über alle vorgetragenen    
Anregungen

o Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan
gem. § 10 BauGB

Verfahren
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


